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Die Wahlkapitulationen der Bischfe und Reichsfürsten VO.  —

Eichstätt, 9—1 mne historisch-kanonistische Studie. Von
Dr 21 2  % [Freiburger theologische Studien, her-
ausgegeben VOII Dr. Hoberg und Dr. Pfeilschifter,

8 (XVI U. 130) Freiburg 1915, Herder. 3—

Die Vereinbarungen bei Gelegenheit der Biſchofswahl gewähren beachtens⸗
erte ſe über die Geſchichte der mittelalterlichen Stifter. Von den Uuns
vollſtändig erhaltenen 23 Kapitulationen des Stiftes war bisher nur
die er edruckt. Mithin wendet ſich die Arbeit Bruggaiers einer wenig Er⸗

en Uelle zu
Wie die Kapitel in den iftern, ſo ließen bei der Papſtwahl und Kaiſerwahl

die Wähler beſtimmte Zuſicherungen geben. In Urde von den in
der anweſenden Domherren der Entwurf der Kapitulation angefertigt und
dieſer WVi einer außerordentlichen Sitzung, Peremptorialkapitel, durchberaten und
ſeine endgültige Faſſung beſchloſſen Im Jahrhundert wurde das durchberatene
Projekt noch eine Kommiſſion von drei Kapitularherren zur Überprüfung verwieſen.
In den letzten Tagen vor der Wahl Urde der Entwurf In pleno vorgeleſen, von den
anweſenden Kapitularen ratifiziert, „verpetſchiert“ und ſchließlich von jedem der⸗
ſelben deſſen treue ung beſchworen für den Fall, daß durch die Stimmen
ſeiner Kollegen zUum Biſchof rkoren werde. teſe von den wählenden Domherren
orenen und mit threm beſiegelten Artikel ſind eine litera confoede-—
rationis des Kapitels gegenüber dem künftigen Biſchof. Auch bei Ausſtellung der
päpſtlichen Kapitulation war *2 ſeit 1406 Übung geworden, daß alle Kardinäle
dieſelbe beſchworen und unterzeichneten. Für bildet dieſe Confoederatio
der Kanoniker, wie für Magdeburg und Speier, zugleich die älteſte Form der
Wahlkapitulation, da eine nachträgliche Verbriefung der vereinbarten Artikel durch
den Biſchof urſprünglich nicht erfolgte; aber ſelbſt nachdem letztere längſt eingeführt
war, erhielt ſich die Confoederatio utn noch bis zur des 17 Jahr
hunderts m Übung 26) In den urſprünglich lateiniſchen Wortlaut finden
chon 1324 einige deutſche Ausdrücke eingeflochten, bis tn der Mitte des Jahr
hunderts (1445) die lateiniſche Sprache durch die eutſche verdrängt und nur
ehr zur Ausfertigung des otariatsinſtrumentes Und einiger nachträglich hinzu⸗
gefügter Artikel verwendet wurde 29) die Einhaltung des von den Kano⸗
nikern aufgeſtellten Wahlgedinges durch den erwählten künftigen Herrn 3 ern,
genügte urſprüngli der eine Eid, den jeder Domherr vor der Wahl bei der Con-
foederatio ſchwören hatte Schon Im re 1324 wurde ern weiter Eid von
dem Erwählten zur eit der Poſſeßergreifung gefordert Ein ritter Eid ur mit
dem Beginne des Jahrhunderts zwiſchen Wahl und Poſſeßergreifung einge⸗
ſchoben (S 31) eit 1429 mu der Biſchof zur Sicherung ſeiner Zuſage ein
an ſtellen. Das Schloß Kipfenberg mit ſeinen Einkünften ſollte Im alle der
Übertretung der Kapitulation dem Kapitel ufallen Dieſer Forderung trat „von
eſſerer Sicherheit wegen“ 1536 jene von echs „ehrbaren, ſta

a

en und adeligen“
Bürgen inzu eit 1685 und 1705 Uunterblieben ieſe beiden Forderungen

ff.)
Die Domherren ließen auch inge zufichern, die die kirchlichen Vor⸗

riften verſtießen. Auf mangelnde ewiſſenhaftigkei deutet der 1562 berichtete
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Vorwurf hin, den Biſchof Martin von Schaumberg in einer Kapitelsſitzung a  prach,daß „in keinem die thumbherrn freyer dan ehen allhie leben“ Anm
Schon lange vor dieſer Zeit ließen Biſchöfe von Verpflichtungen, die mit demewiſſen nicht vereinbar ſchienen, vom Apoſtoliſchen Stuhl befreien. Dem entgegen nahm die Kapitulation vom ahre 1324 die Beſtimmung auf, daß der Er⸗
wählte keine Vosſprechung von ſeinem Schwur anſtreben werde (S 33) Dieſe dem
kanoniſchen Recht völlig widerſtreitende Verwahrung jedwedes Ein  reiten des
Papſtes wurde ſeit dem von Kaſpar von Seckendorf 1592 beſchworenen Wahlgedingeunterlaſſen 33) Das Verbot Gregors IIL vom re 1584 kirchen⸗echtlich unzuläſſige Ahleide ermochte Biſchof Kaſpar von Seckendorfbis ein Mandatum Apostolieum erwirken, das ihn von ſeinem Schwureauf die Kapitulation abſolvierte. Ein erbitterter Zwiſt mit dem Kapitel war die
Folge, der erſt völlig zur Ruhe kam, als der Biſchof 1594 auf Bistum und Hochverzichtete ff.) Auf Betreiben des Eichſtätter Biſchofs Johann arSchenk von Kaſtell (1685—-1697) erließ Innozenz XII. 1695 die Konſtitution „Eec-lesiae catholicae“, durch welche Unter Androhung ſtrenger Strafen Verträge irgend⸗welcher Art vor der Wahl verboten, alle nach der ahl einzugehenden Verpflich⸗tungen der Beſtätigung des Heiligen Stuhles Unterworfen wurden, ehe ſie Gültigkeitund bindende ra erlangen ſollten. Kaiſer Leopold hatte ereits Februar
desſelben Jahres dem päpſtlichen Nuntius m Wien eine Reſolution ugehen laſſen,nach der auch alle Kapitulationen für unverbindlich er  Tte, e. nicht hinſichtlich der In ihnen geforderten Temporalia die kaiſerliche Konfirmation erlangthätten. Johann Ar damit zwar durch raſtloſe Bemühungen die Abſolution
von ſeiner Inſkription rwirkt, ſeine Milde ermo jedoch den Erfolg gegenüberdem ungeſtümen Andrang der Kapitulare nicht Ufrecht 3 erhalten. In der
Sitzung vom 11 Auguſt 1696 konnte der Domdekan mitteilen, daß die apitulatiovigore“, „das Domkapitel bei ſeinen Rechten“ bleiben werde Die Constitutio
Innocentiana blieb in bis zur Säkulariſation des Hochſtifts ohne durch⸗
greifenden Einfluß (S ff.)

Das Streben des Apite ging ahin, durch die Kapitulationen ſeine Be
ugniſſe uin der Leitung der Diözeſe auszudehnen und auch die landesherrliche
Regierung des biſchöflichen Reichsfürſten zu beſchränken. Qbet wußte auch
für ſeine vermögensrechtliche Vorteile zu ſorgen Die Wahlkapitulationen
mit Mißbräuchen verbunden, die mehr denn einmal ern Gewiſſensbedenken
auf ſeiten der Biſchöfe, erbitterte Kämpfe wiſchen iſchof und Kapitel hervor⸗
riefen. „Trotz alledem dre ein bloß verwerfendes Urteil üÜber die Wahlkapitu⸗
lationen unbillig und ungerecht. Schon ihr langer Beſtand ſowie die Tatſache,
daß ſelbſt die höchſte kir und weltliche Utorttad niemals ern abſolutes
Verbot derſelben au  rda  V. müſſen hiervon zurückhalten. Die Wahlgedinge hatten
eben auch ihre Unverkennbar Uten Wirkungen auf kirchlichem wie auf weltlichem
Gebiete“ 121) Durch die Wahlkapitulationen wurde der Verſchleuderung
des Beſitzes vorgebeugt, nicht ſelten wurde erſt durch ſie wohltätigen Geſetzen
der lr die Durchführung geſichert, ſie ſuchten in der Verwaltung Parteilichkeit
und ewalttätigkeit zu verhindern.

Jof. Laurentius


